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Klimapolitik steht im Spannungsfeld zwi-
schen vielfältigen Zielvorgaben, wie An-
forderungen an Kosteneffizienz, dem An-
spruch an eine möglichst geringe Belas-
tung für verschiedene Bevölkerungs-
gruppen und die Vermeidung von Vertei-
lungskonflikten. Vor diesem Hintergrund 
wird die gesellschaftliche und politische 
Tragfähigkeit ambitionierter Klimapolitik 
regelmäßig in Frage gestellt. Dieser Re-
port ordnet bestehende klimapolitische 
Instrumente verschiedenen wirtschafts-
politischen Leitkonzepten zu und ermög-
licht so eine systematische Bewertung 
und Vergleichbarkeit. 

▶ Das bestehende Instrumentarium 
aus CO2-Bepreisung, Förderpro-
grammen und ordnungsrechtlichen 
Vorgaben wird im Hinblick auf die 
Kriterien Effizienz, Verteilungseffek-
te und Akzeptanz verglichen. 

▶ Eine Aufschlüsselung der Transfor-
mationskosten im Gebäudesektor in 
Kosten der CO2-Bepreisung, Höhe 
des Investitionsbedarfs und zukünf-
tige Betriebskosten illustriert die 
enorme Heterogenität der Belas-
tung und damit verbundene, hohe 
Anforderungen an eine anreizkom-
patible und verteilungsgerechte Kli-
mapolitik. 

▶ Um den Ansprüchen an Effizienz 
und Verteilungsgerechtigkeit Rech-
nung zu tragen, scheint von dem 
Hintergrund heterogener Kosten ei-
ne gezielte und abgestimmte Kom-
bination des klimapolitischen Instru-
mentariums erforderlich und ange-
messen. 

▶ Zusätzlich sollten neue und innova-
tive Instrumente in Betracht gezo-
gen werden. Beispielsweise lassen 
sich durch eine vorgelagerte Investi-
tionsabgabe auf fossile Heizungen 
Belastungen im Bestand vermeiden, 
während Transformationsanreize für 
Neuanschaffungen ungehemmt be-
stehen bleiben. 

KERNAUSSAGEN
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Um die deutschen und europäischen Kli-
maziele zu erreichen, müssen umfassen-
de Emissionssenkungen über alle Sekto-
ren hinweg umgesetzt werden. In den 
Bereichen Wärme und Mobilität erfordert 
dies insbesondere auch Anstrengungen 
seitens privater Haushalte. 

Um private Akteure zur Emissionsver-
meidung zu bewegen, kann die Klimapo-
litik sich dreier unterschiedlicher wirt-
schaftspolitischer Leitkonzepte bedie-
nen: Einer Steuerung über (1) eine Be-
preisung des Verbrauchs klimaschädli-
cher Ressourcen, (2) eine Förderung von 
klimafreundlichen, alternativen Techno-
logien und (3) ordnungsrechtliche Ein-
griffe, die Vorgaben für die Nutzung ver-
schiedener Technologien bestimmen. Im 
aktuellen klimapolitischen Mix finden al-
len drei Paradigmen zurechenbare In-
strumente Anwendung, wie etwa (1) eine 
CO2-Bepreisung im Rahmen des nationa-
len Brennstoffemissionshandels für Heiz- 
und Treibstoffe, (2) Förderprogramme 
für Wärme- und Mobilitätswende im Kli-
ma- und Transformationsfonds sowie (3) 
Bestimmungen über die Energieeffizienz 
von Neubauten im Rahmen des Gebäu-
deenergiegesetzes oder Flottengrenz-
werte auf europäischer Ebene. Die jetzige 
Regulierung ist jedoch nicht umfassend 
genug, um Emissionseinsparungen in 
der benötigten Höhe zu realisieren. So-
wohl der Gebäude- als auch Verkehrs-
sektor blieben wiederholt hinter den sek-
torspezifischen Minderungszielen zurück 
(Expertenrat für Klimafragen 2024). Folg-

lich sind weitere oder verschärfte Maß-
nahmen aus dem Instrumentarium die-
ser Leitkonzepte erforderlich. Je nach-
dem, welches Leitkonzept maßgeblich 
für die Gestaltung der Klimapolitik ist, 
ergeben sich unterschiedliche Effekte auf 
Kosteneffizienz (sowohl aus privater als 
auch öffentlicher Sicht), Lastenverteilung 
auf verschiedene Einkommens- und Ver-
mögensgruppen sowie gesellschaftliche 
Tragfähigkeit und Akzeptanz. 

In der vorliegenden Analyse werden die 
drei wirtschaftspolitischen Leitkonzepte 
im Hinblick auf die Kriterien Effizienz, 
Verteilung und gesellschaftliche Akzep-
tanz untersucht und miteinander vergli-
chen. Dabei werden in Abschnitt 2 be-
reits bekannte Instrumente als auch 
neue Instrumente vorgeschlagen und 
diskutiert. In Abschnitt 3 werden bei-
spielhaft die verschiedenen klimapoliti-
schen Kosten im Gebäudesektor durch 
CO2-Bepreisung, Umstieg auf klimaneu-
trale Wärme und Gebäudemodernisie-
rung dargestellt, um die starke Hetero-
genität zu veranschaulichen. Abschlie-
ßend werden die Vorteile einer Kombina-
tion der Leitkonzepte im klimapoliti-
schen Mix und einer vorgelagerten Inves-
titionsabgabe diskutiert.

Aus gesamtgesellschaftlicher Sicht ist 
eine Emissionsreduktion über die Beprei-
sung von CO2 zunächst mit den gerings-
ten volkswirtschaftlichen Kosten verbun-
den, da sie ein Höchstmaß an Flexibilität 
zur Emissionssenkung bietet: Durch ei-

1. MOTIVATION
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zur Dekarbonisierung bei Neuanschaf-
fungen, ohne eine finanzielle Belastung 
im Bestand zu verursachen. Weil diese 
Maßnahmen jedoch weniger flexibel als 
die CO2-Bepreisung sind, führen sie zu 
höheren volkswirtschaftlichen Kosten 
und sind ebenfalls nicht verteilungsneu-
tral. So führen technologiespezifische 
Förderprogramme dazu, dass Haushalte, 
die über die (technischen) Rahmenbedin-
gungen zur Nutzung der jeweiligen Tech-
nologien verfügen, begünstigt werden, 
während ordnungsrechtliche Stichtage 
den zeitlichen Spielraum einschränken. 

Als ein bisher kaum diskutiertes Instru-
ment ist alternativ eine Investitionsabga-
be auf die Neuanschaffung von fossilen 
Technologien abhängig von deren erwar-
teten Lebenszeitemissionen denkbar. 
Diese Abgabe würde wie ein vorgelager-
ter CO2-Preis Neuanschaffungen weitge-
hend kosteneffizient steuern, während 
der Bestand vor hohen Belastungen ge-
schützt wird. Auch ein gezielter Politik-
mix aus Bepreisung, Förderung und Ord-
nungsrecht kann sozial gerecht und wirt-
schaftlich effizient sein. Hierbei ist jedoch 
eine bewusste und fortlaufende Feinab-
stimmung der einzelnen Instrumente 
aufeinander erforderlich. Beispielsweise 
lassen sich im Gebäudesektor Belastun-
gen für alle Haushalte vermeiden, wenn 

nen einheitlichen CO2-Preis wird jeder 
Emissionsausstoß in gleichem Maße teu-
rer, unabhängig von der Quelle. Es findet 
somit keine selektive Vergünstigung ein-
zelner Alternativtechnologien statt und 
private Haushalte können selbst ent-
scheiden, an welcher Stelle eine CO2-Ein-
sparung für sie optimal ist. Ein auf die 
Klimaziele abgestimmter CO2-Preis ist je-
doch aufgrund der sehr heterogenen 
Ausstattungen und Nutzungsverhalten 
im Bestand mit enorm heterogenen, 
teils hohen Belastungen für die einzel-
nen Privathaushalte verbunden. Dies 
trifft insbesondere im Gebäudesektor zu, 
der durch eine starke Variation im Hin-
blick auf Energieeffizienz, Wärmebedarfe 
und Restlebenszeit der verbauten fossi-
len Technologien geprägt ist. Jedoch tre-
ten auch im Bereich Mobilität große He-
terogenitäten durch unterschiedliche 
Pendeldistanzen und die Verfügbarkeit 
von alternativen Transportmitteln auf. 
Diese Heterogenitäten führen auch 
dazu, dass bürokratiearme Rückerstat-
tungsoptionen, wie ein Pro-Kopf-Klima-
geld, die Belastung nur unzureichend 
ausgleichen können (Edenhofer et al. 
2021). Im traditionellen klimapolitischen 
Instrumentenmix wird deshalb zusätz-
lich auf Förderprogramme und ord-
nungsrechtliche Vorgaben zurückgegrif-
fen. Diese schaffen Anreize bzw. Pflichten 

die CO2-Bepreisung mit einer durchdach-
ten Rückerstattung und moderaten För-
derprogrammen kombiniert wird (Kal-
kuhl et al. 2024a). Alternativ können 
preisbasierte Maßnahmen wie Investiti-
onsabgaben, (handelbare) Standards 
und Subventionen im Neubau durch Ord-
nungsrecht ergänzt werden, dadurch 
weitgehend flexible Anreize schaffen und 
gleichzeitig finanzielle Härtefälle vermei-
den (Edenhofer et al. 2025). 
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Um die jeweiligen Effekte für jedes Leit-
konzept gezielt ohne Überlagerungen 
oder Interaktionen mit alternativen Poli-
tikansätzen zu identifizieren, erfolgt die 
Analyse von Effizienz, Verteilung und Ak-
zeptanz in diesem Abschnitt unter der 
Annahme, dass die Klimaziele vorrangig 
oder ausschließlich über das jeweilige In-
strumentarium eines einzelnen Leitkon-
zepts erreicht werden. 

Das Effizienzkriterium basiert auf einer 
Minimierung der gesamtgesellschaftli-
chen Kosten der Transformation. Bei der 
Betrachtung der Verteilungswirkung 
wird zwischen horizontalen und vertika-
len Effekten unterschieden. Vertikale Ef-
fekte treten dann auf, wenn Haushalte 
mit unterschiedlich hohem Einkommen 
verschieden starke Belastungen aus der 
Klimapolitik erfahren. Horizontale Un-
gleichheit liegt im Gegensatz dazu dann 
vor, wenn Haushalte mit gleichen Ein-
kommen dennoch unterschiedlich stark 
belastet sind. Letztere Effekte sind in der 
Regel mit größeren Hürden für die ge-
zielte Kompensation verbunden, da ein-
fach zu beobachtende Kriterien wie das 
Einkommen nicht zur Identifikation ho-
her Belastungen herangezogen werden 
können. Zur Evaluation der Akzeptanz 
wird auf Ergebnisse der aktuellen For-
schung zur öffentlichen Unterstützung 
von klimapolitischen Instrumenten und 
qualitative Erkenntnisse aus der Ariad-
ne-Bürgerdeliberation zurückgegriffen. 

2.1  Zielerreichung ausschließlich über  
CO2-Bepreisung

Ein CO2-Preis erhöht die Kosten verschie-
dener Güter, abhängig von ihrer CO2-In-
tensität. Im Gebäudesektor wirkt sich 
dies insbesondere auf fossile Energieträ-
ger wie Erdgas und Heizöl aus und be-
einflusst somit die laufenden Betriebs-
kosten klimaschädlicher Heizsysteme. 
Dadurch steigen die relativen Kosten ei-
ner fossilen Heizung im Vergleich zu kli-
mafreundlichen Alternativen wie Wärme-
pumpen oder Fernwärme. Für den ein-
zelnen Haushalt lohnt sich so eine frühe-
re Transformation. Im Verkehrssektor 
steigen entsprechend die Preise pro Liter 
Benzin und Diesel, sodass E-Fahrzeuge 
und alternative Mobilitätsoptionen (z.B. 
unmotorisiert oder ÖPNV) an Attraktivi-
tät gewinnen. Je höher der CO2-Preis, 
desto stärker fällt der Anreiz zum frühe-
ren Heizungswechsel und Verzicht auf 
den Verbrenner aus. 

Die Höhe des CO2-Preises auf Heiz- und 
Treibstoffe ist im Brennstoffemissions-
handelsgesetz (BEHG) geregelt und liegt 
im Jahr 2026 in einem Preiskorridor von 
55 bis 65 Euro pro Tonne CO2. Planmä-
ßig wird sich der Preis ab 2027¹ dyna-
misch im Rahmen eines europäischen 
Handelssystems (European Emission 
Trading System, EU-ETS2) bilden. Die 
Höhe der Preise ist einerseits abhängig 
vom geplanten Emissionsausstoß der 

2. LEITKONZEPTE DER KLIMAPOLITIK:  
CO2-PREIS, FÖRDERUNG, 
ORDNUNGSRECHT

1 Aufgrund von Bedenken über hohe Preisbelastungen für Privathaushalte und Unternehmen, wird zwischen den Mitglieds-
taaten aktuell eine Verschiebung des Handelsbeginns im EU-ETS2 um ein Jahr auf den 01.01.2028 debattiert. 
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(privaten) Akteure und andererseits vom 
Ambitionsniveau der Klimapolitik, da die-
se das verfügbare Kontingent an handel-
baren Emissionszertifikaten vorgibt.

In der ökonomischen Theorie sollten zur 
Erreichung einer effizienten Allokation 
alle gegenwärtigen und zukünftigen 
Schäden durch den Ausstoß von CO2 auf 
den Marktpreis der entsprechenden Gü-
ter aufgeschlagen werden. Basierend auf 
dem Konzept der sogenannten „Social 
Cost of Carbon” werden globale Kosten 
pro Tonne CO2 – und damit optimale 
CO2-Preise – in Höhe von 40 bis 525 US 
Dollar pro Tonne, abhängig von der un-
terstellten Diskontrate, geschätzt (Tol 
2023). Bilal und Känzig (2025) berechnen 
Schäden von 216 US Dollar pro Tonne, 
die allein in der EU anfallen. Die Höhe 
der sozialen Kosten des CO2-Ausstoßes 
hängt dabei maßgeblich von der gewähl-
ten Diskontierung zukünftiger Schäden 
ab und steigt, wenn diese stärker be-
rücksichtigt werden. Dieser Ansatz stellt 
sicher, dass die Vermeidung von CO2 eine 
positive Kosten-Nutzen-Bilanz aufweist. 

Alternativ können benötigte CO2-Preise 
abhängig von einem definierten Emissi-
onsziel bestimmt werden. In den Sekto-
ren Wärme und Verkehr werden mit den 
europäischen Klimazielen kompatible 
CO2-Preise in Höhe von 210 bis 405 Euro 
pro Tonne für 2030 geschätzt (Harthan 
et al. 2023, Pietzcker et al. 2021). Bei Be-
rücksichtigung des bereits bestehenden 
Förder- und Regulierungsrahmens sind 
in der Praxis auch etwas niedrigere Prei-
se möglich (siehe Pahle et al. 2025). Im 
Rahmen eines Emissionshandels ent-
steht der Preis endogen über die Nach-
frage nach Zertifikaten; bei einer CO2-
Steuer oder CO2-Abgabe muss der Preis 
administrativ gesetzt werden.

Wird zur Erreichung der Klimaziele allei-
ne oder vorrangig auf eine CO2-Beprei-
sung gesetzt, ergeben sich folgende Aus-
wirkungen auf (Kosten-)Effizienz, Vertei-
lung und Akzeptanz der Klimapolitik:  

▶ Effizienz: Der  CO2-Preis stellt sicher, 
dass eine Emissionsreduktion über 
verschiedene Sektoren, Maßnah-
men und Technologien hinweg zu 

den gesamtgesellschaftlich nied-
rigsten Kosten erreicht wird. Da der 
Ausstoß jeder Tonne  CO2 mit einem 
einheitlichen Preis in Höhe der tat-
sächlichen Kosten aller gegenwärti-
gen und zukünftigen Schäden bzw. 
mit einem zur Zielerreichung not-
wendigen Wert versehen wird, fallen 
CO2-Emissionen nur noch dort an, 
wo ihre Vermeidung aktuell noch zu 
kostspielig wäre. Für das Beispiel 
der Gebäudedekarbonisierung be-
deutet das: Je höher der  CO2-Preis, 
desto mehr Gebäudebesitzende ent-
scheiden sich bei einem anstehen-
den Heizungswechsel für eine kli-
mafreundliche Heiztechnologie (Kal-
kuhl et al. 2024a). Gleichzeitig wer-
den Haushalte, die sehr hohe Kos-
ten in Kauf nehmen müssten (etwa 
aufgrund umfassender baulicher 
Eingriffe und Sanierungsmaßnah-
men, um eine Wärmepumpe betrei-
ben zu können), nicht zum Hei-
zungswechsel gezwungen, bevor 
sich dieser für sie lohnt. Diese Haus-
halte weisen eine entsprechend ho-
he Zahlungsbereitschaft für Emissi-
onszertifikate bzw. den  CO2-Preis 
auf. Analog würden Haushalte ande-
re Mobilitätsformen nutzen, einen E-
PKW anschaffen oder Fahrten mit 
dem Verbrenner vermeiden, wenn 
der daraus gewonnene Nutzen die 
zusätzlichen  CO2-Kosten nicht mehr 
rechtfertigt. In der Praxis unterlie-
gen die Entscheidungen über die 
Nutzung von  CO2-intensiven Tech-
nologien und Investitionen in erneu-
erbare Alternativen allerdings Unsi-
cherheit und Informationsdefiziten 
(etwa in Bezug auf den zukünftigen 
CO2-Preis aufgrund fehlender politi-
scher Verbindlichkeit) oder begrenz-
ter Rationalität (z.B. durch eine zu 
starke Diskontierung zukünftiger 
Kosten), wodurch die Kosteneffizienz 
der  CO2-Bepreisung sinkt. Diese las-
sen sich prinzipiell durch eine ent-
sprechende Anpassung des  CO2-
Preises adressieren, sodass eine ef-
fiziente Allokation weiterhin möglich 
ist (Gerster und Kramm 2024). 

▶ Verteilungseffekte: Während ein 
CO2-Preis zwar eine hohe Flexibilität 

im Hinblick auf den individuellen 
Wechselzeitpunkt bietet und der in-
dividuelle Heizungs- oder Fahrzeug-
tausch so prinzipiell auch weit in die 
Zukunft verschoben werden kann, 
fallen für den Betrieb der fossilen 
Heizung und des Verbrenners fort-
laufend sogenannte CO2-Bestands-
kosten an bis der Umstieg tatsäch-
lich vollzogen ist. Wird der CO2-Preis 
als alleiniges oder primäres Instru-
ment zur Zielerreichung eingesetzt, 
werden hohe Preise erforderlich, die 
mit einem entsprechend hohen Be-
lastungspotenzial einhergehen. Ein 
Haushalt, für den sich aufgrund 
schwieriger baulicher Gegebenhei-
ten auch bei einem hohen CO2-Preis 
ein Heizungstausch erst im Jahr 
2045 „rechnen“ würde, müsste bis 
dahin im Durchschnitt jährlich 1,5 % 
seiner Konsumausgaben für den 
CO2-Preis aufbringen. Aufgrund der 
großen Heterogenität könnte ein 
Teil der Haushalte auch Belastun-
gen von mehr als 4 % allein durch 
den Wärmeverbrauch ausgesetzt 
sein (Kellner et al. 2023). Insbeson-
dere wenn die Transformation nicht 
aus individuell optimal getroffenen 
Kostenabwägungen, sondern auf-
grund von Einkommens- und Kredit-
beschränkungen hinausgezögert 
wird, können die CO2-Bestandskos-
ten regressive Verteilungseffekte 
auslösen und eine starke finanzielle 
Belastung darstellen. Eine Rücker-
stattung der Einnahmen aus der 
CO2-Bepreisung an die privaten 
Haushalte würde dem entgegenwir-
ken. Eine Möglichkeit, die Belastung 
gezielt und vollständig zu kompen-
sieren und gleichzeitig den Wechsel-
anreiz durch den CO2-Preis nicht zu 
unterminieren, besteht in Form ei-
nes gruppenspezifischen Gebäude-
klimagelds (Kalkuhl et al. 2024b). 
Jedoch bleiben selbst bei einer voll-
ständigen Kompensation des CO2-
Preises Heterogenitäten in den In-
vestitions- und laufenden Mehrkos-
ten unadressiert. Diese Verteilungs-
effekte können ausgeglichen wer-
den, wenn ein Instrumentenmix aus 
CO2-Preis und Förderprogrammen 
gewählt wird (siehe Abschnitt 4.1).
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▶ Akzeptanz: Insbesondere im Ver-
gleich zu Förderprogrammen als al-
ternatives klimapolitisches Instru-
ment genießt die CO2-Bepreisung ei-
ne begrenzte öffentliche Unterstüt-
zung. Dies ist auf verschiedene Fak-
toren zurückzuführen, wie etwa die 
verhältnismäßig hohe Sichtbarkeit 
und Überschätzung der für den ein-
zelnen Haushalt verursachten Kos-
ten, ein mangelndes Verständnis 
über die Lenkungs- und damit posi-
tive Klimawirkung und verteilungs-
politische Bedenken sowie eine 
Wahrnehmung als „Bestrafung” für 
Haushalte, die kurzfristig nicht 
transformieren können (Treichel-
Grass et al. 2025, Mohammadzadeh 
Valencia et al. 2024, Kalkuhl et al. 
2023). Eine Rückerstattung der Ein-
nahmen kann die Akzeptanz typi-
scherweise erhöhen, wobei der Ef-
fekt mit steigendem CO2-Preis ab-
nimmt (Douenne und Fabre 2022, 
Sommer et al. 2022). Auch zusätzli-
che Informationen über die Wir-
kungsweise und individuelle Betrof-
fenheit durch den CO2-Preis wirken 
sich positiv auf die öffentliche Unter-
stützung aus (Kellner et al. 2025). 

2.2  Zielerreichung ausschließlich über 
Förderung

Unter dem Paradigma der Förderung 
bzw. Subvention wird ebenfalls das rela-
tive Preisverhältnis zwischen regenerati-
ven und fossilen Technologien zugunsten 
klimafreundlicher Alternativen gekippt. 
Im Gegensatz zur  CO2-Bepreisung ge-
schieht dies jedoch nicht über eine (an-
teilige) Berücksichtigung der gesell-
schaftlichen Kosten von klimaschädli-
chen Emissionen und damit einherge-
hende Preiserhöhung für fossile Techno-
logien. Stattdessen werden die Preise für 
klimaneutrale Technologien durch Sub-
ventionen gesenkt. Da ein Fördersatz ge-
nerell nicht pro vermiedener Tonne  CO2

gezahlt werden kann,2 lässt sich die opti-
male Förderhöhe nicht direkt mit dem 
gesellschaftlichen Wert vermiedener 

Emissionen gleichsetzen. Je ambitionier-
ter Minderungsziele ausfallen, desto hö-
here und umfassendere Förderungen 
sind nötig, um einen entsprechend star-
ken Anreiz zur früheren Dekarbonisie-
rung zu erzeugen. 

Die Höhe der zur Erreichung deutscher 
und europäischer Klimaziele notwendi-
ger Fördersätze wie auch das benötigte 
öffentliche Budget können ebenfalls 
nicht allgemein bestimmt werden, da 
diese maßgeblich von der Ausgestaltung 
der Förderprogramme abhängen. Krebs 
und Steitz (2021) schätzen einen Ge-
samtbedarf an öffentlichen Mitteln zur 
Förderung privater Investitionen in Höhe 
von 180 Mrd. Euro für den Zeitraum 
2021-2030, wovon gut die Hälfte auf die 
energetische Sanierung von Gebäuden 
und den sozialen Wohnungsbau entfällt 
sowie etwa ein Viertel auf die Förderung 
von E-Mobilität und Ladeinfrastruktur. 
Zusätzlich werden im Rahmen der Be-
richterstattung zum Klima- und Trans-
formationsfonds (KTF, ehemals EKF) für 
ausgewählte Programme Schätzungen 
für die Förderkosten je vermiedener Ton-
ne  CO2 berichtet. Für verschiedene Maß-
nahmen der Bundesförderung für effizi-
ente Gebäude werden beispielsweise fis-
kalische Kosten von 47 bis 312 Euro pro 
Tonne  CO2 in 2020 ermittelt (BMF 2021). 
Diese Zahlen sind jedoch nicht ohne wei-
teres auf zukünftige Minderungsziele 
skalierbar, da großzügigere Förderpro-
gramme nötig werden, wenn unkompli-
ziert und kostengünstig dekarbonisier-
bare Gebäude frühzeitig transformiert 
werden und zur weiteren Emissionssen-
kung auch teurere Investitionen vorge-
nommen werden müssen. 

▶ Effizienz: Im Allgemeinen sind die 
volkswirtschaftlichen Kosten von 
Förderprogrammen höher als die 
Kosten der  CO2-Bepreisung, weil sie 
zwei Arten von Ineffizienzen generie-
ren.

Erstens wird durch die Verbilligung 
von klimafreundlichen Technologien 

oder Energieträgern eine zu hohe 
Nachfrage geschaffen („Rebound-
Effekt”), sodass Haushalte und Un-
ternehmen letztlich zu viele oder zu 
große Elektroautos anschaffen bzw. 
die Raumtemperatur zu stark erhö-
hen und damit mehr Energie ver-
brauchen (Kalkuhl et al. 2013). Auch 
wenn diese Energie klimaneutral er-
zeugt wird, stellt der Mehrverbrauch 
eine volkswirtschaftliche Fehlalloka-
tion und Ressourcenverschwendung 
dar. Aufgrund der geringen kurzfris-
tigen Preiselastizität der Nachfrage 
nach Wärme würde ein Fördersatz, 
der die Heizkosten (inklusive annua-
lisierter Wartungs- und Anschaf-
fungskosten) um 10 % senkt, zu-
sätzliche gesellschaftliche Kosten 
durch Rebound-Effekte in Höhe von 
0,1 % der jährlichen Heizkosten ver-
ursachen. Bei einer Förderrate von 
20 % würden diese Kosten auf 0,4 % 
steigen.3 Der Rebound-Effekt wird 
umso größer, je stärker die Nachfra-
ge auf eine Preissenkung reagiert. 
Werden durch die Subvention 
Marktversagen (z.B. Einkommens- 
und Kreditbeschränkungen) redu-
ziert, die bereits in der Ausgangssi-
tuation auftreten und zu einem zu 
niedrigen Energieverbrauch (z.B. 
Raumtemperatur unterhalb des 
komfortablen Niveaus) bei einzel-
nen Bevölkerungsgruppen führen, 
fällt der Rebound-Effekt weniger ins 
Gewicht. 

Zweitens sind Förderprogramme 
immer technologiespezifisch, weil 
Fördersätze und Förderbedingun-
gen für den jeweiligen Anwendungs-
fall definiert werden müssen. Dies 
wiederum schafft inkonsistente An-
reize zur Emissionsvermeidung, weil 
die optimalen Fördersätze für ver-
schiedene Technologien nicht im-
mer exakt berechnet oder angewen-
det werden können und manche 
Vermeidungspotenziale überhaupt 
nicht gefördert werden. Im Gebäu-
desektor umfasst dies etwa nicht 

2 Eine Ausnahme bilden hier CO2-Entnahmetechnologien, die je entnommener Tonne  CO2 vergütet werden können, sowie 
Einsparprämien, bei denen eine Prämie je nach Höhe der gegenüber einer Zielgröße gesenkten  CO2-Emission geleistet wer-
den. Beide Fälle stellen letztlich jedoch Formen der  CO2-Bepreisung dar.
3 Eigene Berechnung basierend auf Kalkuhl et al. (2024a) unter Annahme einer kurzfristigen Preiselastizität der privaten 
Gasnachfrage von -0,2 (Auffhammer und Rubin 2018). Die Effizienzverluste durch Überkonsum steigen näherungsweise 
quadratisch in der Förderrate. 
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nur eine Subventionierung von In-
vestitionen in regenerative Heiztech-
nologien und Energieeffizienz, son-
dern auch Einsparprämien für Emis-
sionssenkungen durch verändertes 
Nutzungsverhalten bestehender 
fossiler Heizungen (z.B. durch „intel-
ligentes“ Lüften oder Anpassung 
der Raumtemperatur). Aus den in-
konsistenten Anreizen, aber auch 
aus etwaigen administrativen und 
bürokratischen Kosten der Umset-
zung (Kalkuhl et al. 2023) resultie-
ren volkswirtschaftliche Fehlalloka-
tionen. Zusätzlich zu den Ineffizienz-
kosten unvollständiger Vermei-
dungsanreize erhöhen sich die Effizi-
enzverluste weiter, wenn nur ein 
Teil der durch ein Förderprogramm 
adressierten Emissionen davon pro-
fitiert. Eine unvollständige Abde-
ckung resultiert einerseits aus einer 
bewussten Beschränkung der För-
derfähigkeit (z.B. auf untere Einkom-
men) andererseits aber auch aus 
administrativen Hürden, die dazu 
führen, dass nur ein Teil der an-
spruchsberechtigten Gruppen tat-
sächlich Fördergelder in Anspruch 
nimmt.4

▶ Verteilungswirkung: Die Vertei-
lungseffekte von Förderprogram-
men weisen heterogene Eigenschaf-
ten sowohl auf Seiten der Auszah-
lungen als auch der Finanzierung 
der Maßnahmen auf. Aktuell werden 
Förderprogramme für die Dekarbo-
nisierung des Gebäudebestands aus 
den Einnahmen der  CO2-Beprei-
sung gespeist (siehe Abschnitt 2.1). 
Mit Subventionen als primäres In-
strument der Klimapolitik würden 
diese Einnahmen die notwendigen 
Volumina der Fördertöpfe jedoch bei 
weitem nicht decken, sodass Zuwei-
sungen aus dem Bundeshaushalt 
nötig werden (Kellner et al. 2022). 
Die entsprechenden Konsequenzen 
für unterschiedliche Einkommens-
gruppen hängen dabei von den ge-
wählten Instrumenten zur Einnah-
mengenerierung ab. Beispielsweise 
können zusätzliche Mittel durch ei-

ne progressive Steueranpassung ge-
neriert oder die Kosten abhängig 
vom Nutzen der Förderprogramme 
auf die Bevölkerungsgruppen ver-
teilt werden (bspw. abhängig vom 
Wert der dadurch vermiedenen Kli-
maschäden). Auf der Auszahlungs-
seite profitieren von Förderpro-
grammen zur Gebäudesanierung 
und Heizungswechsel in der aktuel-
len Ausgestaltung unmittelbar 
Haushalte mit Wohneigentum, wo-
bei der Eigenheimanteil stark mit 
dem Einkommen korreliert (Kellner 
et al. 2023). Durch einen verstärkten 
Fokus auf den sozialen Wohnungs-
bau oder vermietete Gebäude könn-
te dieser Effekt abgemildert werden. 
Zudem profitieren langfristig auch 
Mietende durch sinkende Neben- 
oder Heizkosten. Im Gegensatz zum  
CO2-Preis bedeutet eine Erreichung 
der Klimaziele über Fördermaßnah-
men keine Kosten für Haushalte, die 
nicht (zügig) dekarbonisieren. Zu-
dem werden Transformations-
hemmnisse, die durch Kredit- und 
Budgetbeschränkungen bedingt 
sind, durch steigende Fördersätze 
sukzessive abgebaut. Dazu können 
insbesondere einkommensabhängi-
ge Förderansprüche beitragen, wie 
in der Bundesförderung für effizien-
te Gebäude erstmalig für den Hei-
zungswechsel umgesetzt (siehe BEG 
EM 8.4). Allerdings führt eine ver-
stärkte Konditionierung und Diffe-
renzierung von Fördersätzen zwi-
schen verschiedenen (Einkom-
mens-)Gruppen wiederum zu Effizi-
enzverlusten (siehe oben). Häufig 
bei der Bewertung von Förderpro-
grammen diskutierte Mitnahmeef-
fekte (Umweltbundesamt 2020) 
sind ebenfalls vor dem Hintergrund 
von Verteilungsaspekten zu bewer-
ten, stellen jedoch keinen Effizienz-
verlust dar. Nimmt beispielsweise 
ein Haushalt, der ohnehin ein E-Au-
to angeschafft hätte, eine entspre-
chende Kaufprämie in Anspruch, fin-
det eine Umverteilung von den die 
Maßnahme finanzierenden (z.B. 
steuerzahlenden) Haushalten hin zu 

diesem Haushalt statt.  
▶ Akzeptanz: Förderprogramme ge-

nießen in der Regel eine verhältnis-
mäßig hohe gesellschaftliche Unter-
stützung im Vergleich zu anderen 
klimapolitischen Instrumenten (Ha-
gemeyer et al. 2024). Dies kann ei-
nerseits darauf zurückgeführt wer-
den, dass die Emissionsintensität 
von Wärme und Verkehr stark von 
(vergangenen) Investitionsentschei-
dungen abhängt und nur zu einem 
geringeren Grad durch Nutzungs-
verhalten gesteuert werden kann. 
So stellen Menschen die Lenkungs-
wirkung einer verbrauchsbasierten 
Bepreisung in Frage, während För-
derprogramme insbesondere als be-
deutend für die Investitionsfähigkeit 
einkommensschwacher Haushalte 
angesehen werden (Matthies et al. 
2020). Andererseits bleiben Kosten 
in Form von Finanzierungsbedarf 
und Ineffizienzen unberücksichtigt 
oder werden nicht direkt in Verbin-
dung mit der Subvention gesetzt 
(Kallbekken und Aasen 2010). Wird 
die finanzielle Belastung durch 
Steuererhöhungen zur Finanzierung 
transparent dargestellt und den 
Kosten durch  CO2-Preise gegen-
übergestellt, sinkt die Präferenz für 
Förderprogramme. Dennoch werden 
Förderprogramme auch dann noch 
von der Bevölkerung als zentrale 
Komponente des klimapolitischen 
Mixes gewünscht (Kalkuhl et al. 
2025). Die Ariadne-Bürgerdeliberati-
on zeigt allerdings, dass sich der öf-
fentliche Zuspruch verringert, wenn 
Förderansprüche nicht sozial diffe-
renziert werden, da dies Mitnahme-
effekte begünstigen könnte (Trei-
chel-Grass et al. 2025).

2.3 Zielerreichung ausschließlich über 
Ordnungsrecht

Sollen klimapolitische Ziele unter dem 
Paradigma des Ordnungsrechts erreicht 
werden, wird umfassende Regulierung 
erforderlich, die sicherstellt, dass der 
wärme- und mobilitätsbedingte CO2-Aus-
stoß bis 2045 auf Null sinkt. Im Gegen-

4 Würden beispielsweise nur die Hälfte der wärmebedingten Emissionen durch eine Preissubvention für erneuerbare Heiz-
technologien erreicht, würden sich die Kosten der Klimapolitik verdoppeln: Denn um das Emissionsziel zu erreichen, muss 
dieser Teil der Bevölkerung nun mit einer umso größeren Subvention bedacht werden, damit er noch schneller und stärker 
Emissionen einspart. Ein Förderanteil von 25 % der betroffenen Emissionen hätte eine Vervierfachung der Kosten zur Folge.



8

satz zur CO2-Bepreisung oder Förderpro-
grammen hat die Klimapolitik in diesem 
Fall keinen direkten Effekt auf das relati-
ve Preisverhältnis zwischen fossilen und 
regenerativen Technologien. Das bedeu-
tet, dass aus der Perspektive individuel-
ler Kostenoptimierung seitens der priva-
ten Haushalte kein zusätzlicher Anreiz 
besteht, (vorzeitig) zu dekarbonisieren. 
Stattdessen müssen rechtliche Vorgaben 
über die erlaubte Restnutzungsdauer 
von Gasthermen, Ölkesseln und Verbren-
ner-PKW festgelegt werden, die mit dem 
verbleibenden CO2-Budget konsistent 
sind. Unterstützend, um beispielsweise 
den Emissionsausstoß im Zeitverlauf be-
reits vor Ende der Nutzungsfrist zu sen-
ken, können Verbote zur Installation von 
fossilen Systemen in Neubauten, Ersatz 
und Reparatur von defekten Anlagen 
und Quoten zur „Beimischung” von grü-
nem Wasserstoff in das Gasnetz be-
stimmt werden. Entsprechende Regelun-
gen sind in der aktuellen Fassung des 
Gebäudeenergiegesetzes (GEG) enthal-
ten, reichen in ihrem aktuellen Umfang 
jedoch nicht aus, um eine Zielerreichung 
sicherzustellen (Braungardt und Bürger 
2023). Im Verkehrssektor können als 
ordnungsrechtliche Maßnahmen bei-
spielsweise Industriestandards, wie sich 
im Zeitverlauf verschärfende Flotten-
grenzwerte für den durchschnittlichen 
CO2-Ausstoß oder ein vollständiges Ver-
bot der Neuzulassung von Verbrennern, 
Anwendung finden. Die Emissionen im 
Bestand lassen sich über verschärfte 
Umweltzonen oder Tempolimits adres-
sieren. 

Während ein ordnungsrechtlicher Ansatz 
keine direkten fiskalischen Kosten für 
den Staat verursacht, erfordert eine Ziel-
erreichung über dieses Leitkonzept einen 
verstärkten Aufwand zur Kontrolle be-
troffener Haushalte, ob sie die Vorgaben 
einhalten. Die Dekarbonisierung wird 
hier nicht durch marktbasierte Anreize in 
Form höherer Kosten fossiler Systeme 
oder reduzierter Kosten für erneuerbare 
Alternativen sichergestellt. Stattdessen 
sind neben sozialen Normen (Fehr und 
Fischbacher 2004) die zu erwartenden 

Strafzahlungen im Fall der Nichteinhal-
tung kombiniert mit der Aufdeckungs-
wahrscheinlichkeit entscheidend für die 
Wirksamkeit ordnungsrechtlicher Vorga-
ben (Anderson und Stafford 2003). 

▶ Effizienz: Ein hypothetisches, per-
fekt ausdifferenziertes Ordnungs-
recht, das für jeden Haushalt eine 
Transformation zum individuell wirt-
schaftlich optimalen Zeitpunkt vor-
schreibt, wäre aus Effizienzperspek-
tive äquivalent zu einem CO2-Preis.5

Da in der Realität eine Ausgestal-
tung des Ordnungsrechts in dieser 
Granularität nicht umsetzbar ist, ist 
das ordnungsrechtliche Paradigma 
stets mit Effizienzverlusten im Ver-
gleich zur CO2-Bepreisung verbun-
den. Dadurch gibt es beispielsweise 
Haushalte, die erst zum rechtlich 
vorgesehenen Stichtag einen Hei-
zungstausch vornehmen, auch 
wenn sie schon vorher besonders 
günstig dekarbonisieren könnten 
und bei einem CO2-Preis früher um-
steigen würden. Je stärker Richtlini-
en differenziert werden und etwa 
technische, kostenrelevante Gebäu-
deeigenschaften berücksichtigen, 
desto stärker kann das Ordnungs-
recht den effizienten, durch den 
CO2-Preis erzielbaren Dekarbonisie-
rungspfad nachbilden. Gleichzeitig 
steigt damit der Aufwand für private 
Haushalte, um sich über die gelten-
den Vorgaben zu informieren und 
deren Einhaltung sicherzustellen. 
Das Risiko ineffizienter Regulierung 
ist im Neubau deutlich reduziert, da 
die Mehrkosten derartiger Eingriffe 
geringer ausfallen (Edenhofer et al. 
2025). Dies ist unter anderem auf 
homogenere Bausubstanzen und 
technische Standards zurückzufüh-
ren. Zudem können ordnungsrecht-
liche Vorgaben insbesondere dann 
effizienzsteigernd wirken, wenn sie 
bestehende Marktversagen abmil-
dern. Beispielsweise kann eine Re-
gulierung über die Verteilung der 
CO2-Preiskosten im Mietverhältnis 
effizienzsteigernd wirken, wenn sie 

dazu führt, dass Vermietende, die 
maßgeblich über die Heiztechnolo-
gie bestimmen, den CO2-Preis stär-
ker berücksichtigen und somit frü-
her transformieren. Darüber hinaus 
ließe sich eine Lockerung von Kre-
ditbeschränkungen für ältere Ge-
bäudebesitzende ermöglichen, 
wenn etwa Darlehen für erneuerba-
re Heiztechnologien bürokratiearm 
im Grundbuch nachrangig abgesi-
chert werden könnten. 

▶ Verteilungswirkung: Die Effekte auf 
verschiedene Haushalte sind stark 
von der Heterogenität in den Inves-
titions- und Betriebskosten für den 
Umstieg auf erneuerbare Technolo-
gien abhängig (siehe Abschnitt 3 für 
den Gebäudesektor). Wie bei einem 
exakt kompensierten CO2-Preis und 
bei Förderprogrammen fallen zu-
nächst keine Kosten für den Weiter-
betrieb fossiler Systeme an, solange 
deren Nutzung gestattet ist. Im Ge-
gensatz zum CO2-Preis wird zum ge-
setzlich festgelegten Zeitpunkt je-
doch ein Wechsel notwendig, unab-
hängig davon, ob dieser für einen 
Haushalt finanzierbar ist (Kredit- 
und Budgetbeschränkungen) oder 
ob dieser gegebenenfalls unwirt-
schaftlich hohe Kosten bedeutet. Da 
private Haushalte die Kosten für die 
Transformation vollständig selbst 
tragen, werden einkommensschwa-
che Haushalte stark belastet. Im Ge-
genzug fließen auch keine öffentli-
chen Mittel an einkommensstarke 
Gruppen. Gleichermaßen werden 
Mitnahmeeffekte sowie eine Über-
kompensation von Haushalten, die 
nur geringe Belastungen tragen, 
unabhängig von deren sozio-ökono-
mischem Status vermieden. Die ne-
gative Verteilungswirkung des Ord-
nungsrechts im Vergleich zu umfas-
senden Förderprogrammen kann 
dadurch reduziert werden. 

▶ Akzeptanz: Bei hohem Abstraktions-
grad werden ordnungsrechtliche 
Vorgaben gelegentlich als beson-

5 Wird der CO2-Preis durch eine zielgenaue Rückerstattung, wie beispielsweise im Rahmen des Gebäudeklimagelds für den 
Wärmesektor (Kalkuhl et al. 2024b), flankiert, wäre zudem auch die Verteilungswirkung identisch zu der eines perfekt diffe-
renzierten Ordnungsrechts.
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ders fair betrachtet, da sie gleiche 
Rahmenbedingungen für alle Bür-
gerinnen und Bürger schaffen und 
somit keine Möglichkeit besteht, 
Verhaltensanpassungen oder Inves-
titionen etwa durch eine hohe Zah-
lungsbereitschaft für emissionsin-
tensiven Konsum zu umgehen. Zu-
dem ermöglicht Ordnungsrecht, ei-
ne Differenzierung zwischen unter-
schiedlichen Emissionsquellen zu 
schaffen, die aus ethischer Sicht 
nicht gleichbehandelt werden soll-
ten, da sie beispielsweise Grundbe-
dürfnisse wie Wärme oder Luxus-
konsum befriedigen, allerdings alle 
mit dem gleichen CO2-Preis verse-
hen würden (Frick und Huwe 2020). 
In der Praxis hängt das Ausmaß der 
gesellschaftlichen Akzeptanz von 

Ordnungsrecht jedoch maßgeblich 
von dessen Ausgestaltung ab (Hey-
en et al. 2021) und kann ultimativ 
sogar Auswirkungen auf das Wahl-
verhalten haben (Kistinger et al. 
2025). Eine stärkere gesellschaftli-
che Unterstützung für ordnungs-
rechtliche Regulierung wäre denk-
bar, wenn diese vorrangig im Neu-
bau Anwendung findet, da so keine 
„Bestrafung” für vergangene Inves-
titionsentscheidungen erfolgt, die 
unter abweichenden Rahmenbedin-
gungen getroffen wurden. 
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Die Wärmewende im Gebäudesektor un-
terscheidet sich maßgeblich von der De-
karbonisierung anderer Bereiche, wie der 
Stromerzeugung oder der Umstellung 
industrieller Prozesse. Einerseits ist die 
erfolgreiche Umsetzung von den Einze-
lentscheidungen einer Vielzahl von Pri-
vatpersonen abhängig, die ca. drei Vier-
tel aller Wohneinheiten in Deutschland 
besitzen (Statistische Ämter des Bundes 
und der Länder 2019). Andererseits 
schwanken die Kosten des Umstiegs auf 
klimaneutrale Technologien enorm und 
werden dabei vor allem über die Eigen-
schaften eines Gebäudes bestimmt und 
hängen nicht primär von Maßen der wirt-
schaftlichen Aktivität wie dem Einkom-
men ab. Daraus folgt, dass eine Transfor-
mation für Personen mit ähnlicher Ein-
kommens- und Vermögenssituation den-
noch sehr unterschiedliche Kosten zur 
Folge haben kann. In diesem Fall wird 
von horizontaler Heterogenität in den 
Kosten gesprochen. Folglich ist die Wahl 
der wirtschaftspolitischen Leitkonzepte 
gerade für die verteilungspolitischen Im-
plikationen und gesellschaftliche Tragfä-
higkeit der Wärmewende von zentraler 
Bedeutung. 

Für den Verkehrssektor lassen sich 
grundsätzlich ähnliche Implikationen ab-
leiten, da auch hier die Mitwirkung zahl-
reicher, privater Einzelpersonen mit teils 
stark variierenden Nutzungsverhalten 
und Einkommen erforderlich ist. Den-
noch unterscheiden sich die Herausfor-
derungen, da die Kosten weniger stark 
von Heterogenität im Bestand abhängen 
und Investitionskosten engeren Band-
breiten unterliegen. Im Gegenzug gewin-
nen Faktoren wie das Nutzungsverhalten 
an Bedeutung. 

Abbildung 1 stellt schematisch dar, wie 
sich die Kosten der Transformation im 
Gebäudesektor für einen einzelnen 
Haushalt zusammensetzen. Wird ein CO2-
Preis auf fossile Heizträger erhoben, fal-
len bis zum Umstieg auf klimaneutrale 
Technologien CO2-Bestandskosten in Ab-
hängigkeit von der CO2-Intensität des 
Gebäudes an. Sobald zu einer regenerati-
ven Heizung gewechselt wird, entstehen 
einmalige Zusatzkosten in Höhe der 
Mehrkosten gegenüber der Neuanschaf-
fung einer fossilen Heizung. Zudem müs-
sen etwaige laufende Mehrkosten im Be-
trieb berücksichtigt werden, wenn bei-
spielsweise höhere Kosten für Wärme-
pumpenstrom als für Gas oder Heizöl an-
fallen. Die Zerlegung der Transformati-
onskosten in Einzelbestandteile ist sinn-
voll, da diese je nach klimapolitischem 
Paradigma unterschiedlich hoch ausfal-
len. Dies hat direkte Auswirkungen auf 
die finanzielle Belastung für die privaten 
Haushalte und damit verbundene Vertei-
lungseffekte.

3. FALLBEISPIEL: TRANSFORMATIONS-
KOSTEN IM GEBÄUDESEKTOR

Abbildung 1: Zusammensetzung der Transformationskosten im Gebäudesektor.
Quelle: eigene Darstellung
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Die große Heterogenität innerhalb der 
einzelnen Komponenten der Transforma-
tionskosten wird durch Abbildung 2 er-
sichtlich. Sofern nicht abweichend ange-
geben, verstehen sich alle Zahlen in die-
sem Abschnitt als diskontierte Summe 
der Gesamtkosten im Zeitraum von 2024 
bis 2045 und werden pro Quadratmeter 
Wohnfläche angegeben. Zudem ist zu be-
rücksichtigen, dass CO2-Bestandskosten 
und laufende Mehrkosten nicht gleichzei-
tig anfallen. Die Beträge in Abbildung 2 
beziehen sich jeweils auf einen Haushalt, 
der für den Gesamtzeitraum entweder 
weiterhin eine fossile Heizung nutzt oder 
bereits 2024 zu einer Wärmepumpe ge-
wechselt hat. Würde ein Haushalt das ak-
tuell verbaute Heizsystem bis 2045 wei-
ter nutzen, hätte ein von 275 Euro pro 
Tonne in 2030 auf 400 Euro in 2040 stei-
gender CO2-Preis zum Teil enorme CO2-
Bestandskosten zur Folge (siehe oberer, 
blauer Balken in Abbildung 2). Während 
ein Viertel aller Haushalte keine oder 
eine Gesamtbelastung von maximal 40 
Euro pro Quadratmeter trägt, liegen die 
Kosten im Durchschnitt bei 165 Euro 
und steigen für 5 % der Haushalte auf 
über 365 Euro. 

Die Investitionskosten werden nähe-
rungsweise durch die Anschaffungs- und 
Installationskosten einer Wärmepumpe 
dargestellt (mittlerer, grüner Balken). 
Die durchschnittlichen Kosten belaufen 
sich auf gut 170 Euro pro Quadratmeter. 
Für je 5 % der Haushalte liegen die Kos-
ten unter 25 Euro bzw. über 410 Euro. 
Zusätzlich können Kosten für Investitio-
nen in energetische Sanierungsmaßnah-
men anfallen, sofern diese für den Be-
trieb einer Wärmepumpe erforderlich 
sind, welche die Heterogenität weiter er-
höhen könnten.6 Aufgrund der Datenver-
fügbarkeit sind hier, im Gegensatz zu 
Abbildung 1, die Gesamtkosten für die 
Anschaffung einer Wärmepumpe darge-
stellt, nicht zusätzliche Mehrkosten im 
Vergleich zum Neuanschaffungspreis ei-

ner fossilen Heizung. Die Gesamtkosten 
entsprechend den klimapolitisch beding-
ten Transformationskosten, wenn ein 
Haushalt ansonsten keinen Heizungs-
wechsel vorgenommen hätte. Muss die 
Heizungsanlage jedoch ohnehin erneuert 
werden (z.B. aufgrund von Verschleiß), 
sollten ausschließlich die Mehrkosten im 
Vergleich zu einer fossilen Ersatztechno-
logie berücksichtigt werden, da auch 
ohne klimapolitischen Eingriff Kosten 
entstanden wären. 

Die laufenden Mehrkosten im Betrieb 
werden beispielhaft über die Kosten für 
Wärmepumpenstrom im Vergleich zu 
den Verbrauchskosten einer Gastherme 
dargestellt unter der Annahme, dass be-
reits ab 2024 eine Wärmepumpe genutzt 
wird (unterer, roter Balken). Die Effizienz 
von Wärmepumpen unterliegt starken 
Schwankungen und beeinflusst dadurch 
die Stromkosten im laufenden Betrieb 
maßgeblich (O'Hegarty et al. 2022, Lowe 

et al. 2017). Für rund 50 % der Haushal-
te fallen keine oder negative Mehrkosten 
an, sodass der Betrieb einer Wärmepum-
pe zu Einsparungen gegenüber einer 
Gastherme führt. Im Durchschnitt über-
steigen die laufenden Kosten einer Wär-
mepumpe jedoch die Kosten der Gas-
therme um 40 Euro und betragen für 5 
% der Haushalte sogar mehr als 250 
Euro pro Quadratmeter über den gesam-
ten Betrachtungszeitraum von 2024 bis 
2045.7

Abbildung 2: Heterogenität in den Bestandteilen der Transformationskosten pro Quadratmeter 
Wohnfläche 2024-2045. Annahme eines mit den deutschen Klimazielen kompatiblen CO2-Preis-
pfads von 275 €/t in 2030 und 400 €/t in 2040, konstanter Ausgaben für Gas und Wärmepum-
penstrom und einer Diskontrate von 2 %. Quelle: eigene Berechnung basierend auf Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe 2018 und Ariadne Wärme- und Wohnen-Panel - Welle 1

Hinweis: CO2-Bestandskosten erfassen Kosten durch den CO2-Preis bei Weiterbetrieb einer fossilen Heizung bis 2045. Investi-
tionskosten umfassen Kosten für Kauf und Installation einer Wärmepumpe. Laufende Mehrkosten entsprechen der Differenz 
der Betriebskosten zwischen Wärmepumpe und Gasheizung, wenn bei historischen Gas- und Strompreisen auf eine Wärme-
pumpe umgestiegen wird, aufsummiert und abdiskontiert bis 2045. CO2-Bestandskosten und laufende Mehrkosten fallen 
nicht gleichzeitig an.
Lesehilfe: Die farbigen Balken stellen die Kosten dar, welche für die mittleren 50 % aller Haushalte anfallen, jeweils 20 % der 
Haushalte liegen auf den horizontalen schwarzen Balken und je 5 % tragen niedrigere oder höhere Kosten. Die roten Punkte 
geben den Durchschnitt an, die vertikalen schwarzen Linien teilen die Menge der Haushalte in zwei gleichgroße Hälften (Me-
dian). 

6 Aufgrund von Messschwierigkeiten und mangelnder Daten dazu, welche Sanierungen für den Heizungswechsel zwingend 
erforderlich sind, werden diese Kosten nicht quantifiziert.
7 Zur Berechnung der laufenden Mehrkosten wird für alle Haushalte im Ariadne Wärme- und Wohnen-Panel mit Wärmepum-
pe die Differenz zu den geschätzten Ausgaben für Erdgas gebildet. Die Schätzung erfolgt basierend auf Haushalten mit ver-
gleichbaren sozio-ökonomischen Charakteristika und Gebäudeeigenschaften, die eine Gasheizung nutzen, analog zur Impu-
tationsmethode in Roolfs et al. (2021). Ein etwaiger CO2-Preis wird bereits separat über die CO2-Bestandskosten erfasst und 
hier vernachlässigt. 
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Es kann sinnvoll sein, nicht ausschließ-
lich auf ein einzelnes Paradigma zur Er-
reichung der Klimaziele zu setzen, son-
dern eine Kombination verschiedener 
Ansätze anzustreben. Selbst wenn dies 
ökonomische Ineffizienzen im Vergleich 
zu einer reinen CO2-Bepreisung mit sich 
trägt, werden in den folgenden Abschnit-
ten Gründe für einen Politikmix näher er-
läutert. 

4.1 Pareto-Verbesserung für alle 
Haushalte

Die gesamtwirtschaftliche Kosteneffizi-
enz eines CO2-Preises bedeutet nicht, 

dass auch jeder einzelne Haushalt finan-
ziell von der Implementierung dieses In-
struments profitiert. Wie Abschnitt 3 
zeigt, würden selbst nach vollständiger 
Kompensation des CO2-Preises weiterhin 
stark schwankende heterogene Investiti-
ons- und Betriebskosten auf den Haus-
halten lasten. Durch einen Politikmix, der 
CO2-Bepreisung, Rückerstattung und 
Förderprogramme kombiniert, lassen 
sich diese Kosten jedoch für jeden Haus-
halt weitgehend ausgleichen. Da somit 
nicht nur Belastungsspitzen vermieden 
werden, sondern alle Haushalte durch 
die Klimapolitik in Form verringerter Kli-
maschäden bessergestellt werden (soge-
nannte „Pareto-Verbesserung”), stehen 
überschaubare Einbußen bei der Kosten-
effizienz potenziell bedeutenden Gewin-
nen für die gesellschaftliche Unterstüt-
zung gegenüber (Kalkuhl et al. 2024a).  

Die klimapolitisch bedingten Mehrkosten 
für Kauf und Betrieb von erneuerbaren 
Technologien lassen sich durch eine mo-
derate Förderung von Investitionen in 
Energieeffizienz, Anschaffung und Instal-
lation sowie fortlaufender Kosten (z.B. für 
Wärmepumpenstrom und Wartung) im 
Betrieb prinzipiell ausgleichen (Kalkuhl 
et al. 2024a). 

Abbildung 3 zeigt die Kombination aus 
CO2-Preis und der entsprechenden För-
derrate, die einerseits eine Erfüllung der 
europäischen Klimaziele sicherstellt und 
andererseits keinen Haushalt finanziell 
schlechter stellt als in einem hypotheti-

4. POLITIKMIX AUS KOMBINATION DER 
LEITKONZEPTE 

Abbildung 3: Komplementäre Förderrate für Investitionen und Betrieb erneuerbarer Heiztechno-
logien und CO2-Preise auf Wärme und Mobilität ab 2024 zur Erreichung der europäischen Klima-
ziele im Vergleich zu einem CO2-Preis basierend auf REMIND-EU ohne zusätzliche Förderprogram-
me. Quelle: eigene Darstellung basierend auf Kalkuhl et al. (2024a)

Hinweis: Reale Preise zum Basisjahr 2020. Berechnungen unter der Annahme einer durchschnittlichen jährlichen Wachs-
tumsrate der Großhandelspreise für Heizöl und Erdgas von 1 % entsprechend Schätzungen für die langfristige Entwicklung 
der Weltmarktpreise (siehe Jacks 2019).  
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schen Referenzszenario ohne klimapoliti-
sche Eingriffe. Bei einer langfristigen 
Wachstumsrate der fossilen Energieprei-
se von jährlich 1 % würde bei einer opti-
malen Kombination von CO2-Bepreisung 
und Förderung, der CO2-Preis von 210 
Euro/t in 2026 auf knapp 330 Euro/t in 
2045 steigen (blaue Kurve). Der komple-
mentäre Fördersatz auf Investition und 
Betrieb erneuerbarer Heizsysteme steigt 
im gleichen Zeitraum von 16 auf 23 % 
(rote Kurve). Die optimale Förderrate 
steigt im Zeitverlauf, um einen ausrei-
chend hohen Transformationsanreize für 
Investitionen zu bieten, die selbst bei 
steigenden Fossilpreisen ansonsten nicht 
für den einzelnen Haushalt rentabel wä-
ren. Ohne begleitende Förderprogramme 
müsste der CO2-Preis zwischen 2024 und 
2045 stärker erhöht werden und bis auf 
400 Euro/t steigen, um die EU-Klimazie-
le zu erreichen (grau Kurve). Mit beglei-
tenden Förderungen ist zur Erreichung 
der Emissionsminderungsziele hingegen 
ein niedrigerer CO2-Preis erforderlich, da 
durch den förderseitigen Investitionsan-
reiz bereits Emissionen eingespart wer-
den. Eine Kombination der beiden Instru-
mente kann somit effektiv den Preis-
druck im Emissionshandel reduzieren.  

4.2  Reduktion der horizontalen 
 Heterogenität 

Die hohe horizontale Heterogenität in 
der Belastung durch die CO2-Bepreisung 
verursacht Wohlfahrtsverluste, wenn 
eine exakte Kompensation, wie über das 
Gebäudeklimageld, technisch oder admi-
nistrativ nicht möglich oder eine voll-
ständige Einnahmenrückerstattung 
grundsätzlich nicht vorgesehen ist. Je 
weniger zielgenau die Kompensation ho-
rizontale Belastungsunterschiede inner-
halb der Einkommensgruppen adres-
siert, desto größer fallen die Wohlfahrts-
verluste aus. Die Belastung ähnelt dann 
einem nicht versicherbaren Risiko. Das 
bedeutet, risikoscheue Individuen wären 
bereit, einen Teil ihres Einkommens ab-
zutreten (d.h. eine Versicherungsprämie 
zu zahlen), um die Heterogenität in der 
CO2-Preisbelastung zu vermeiden. Der 
negative Effekt der Heterogenität ver-
stärkt sich, wenn Bürgerinnen und Bür-

ger Einkommensverluste stärker bewer-
ten als -zuwächse (Knopp et al. 2025, 
Kahneman und Tversky 1979). Selbst un-
ter der Annahme, dass die einkommens-
abhängige, vertikale Heterogenität in 
der CO2-Preisbelastung vollständig durch 
eine entsprechend ausgestaltete Rücker-
stattung (etwa durch ein einkommens-
abhängiges Klimageld) ausgeglichen 
werden kann, würde unkompensierte ho-
rizontale Heterogenität in diesem Fall zu 
hohen gesellschaftlichen Kosten führen. 
Wenn Verluste doppelt so stark gewich-
tet werden wie Einkommenszuwächse, 
belaufen sich diese Kosten auf durch-
schnittlich mehr als 20 % der Netto-
Energieausgaben ohne CO2-Preis (Kal-
kuhl et al. 2024a). Die hohen Wohlfahrts-
kosten der horizontalen Heterogenität 
entstehen dadurch, dass auch Haushalte 
mit gleichen Einkommen sehr unter-
schiedliche Gebäude mit stark schwan-
kenden Transformationskosten bewoh-
nen. 

Diese Kosten können durch einen Politik-
mix aus CO2-Preis und Förderprogram-
men reduziert werden. Voraussetzung 
dafür ist, dass die Förderung nicht die-
selbe horizontale Verteilungswirkung 
aufweist wie die CO2-Bepreisung. Im Ide-
alfall würden Förderprogramme so ge-
wählt, dass Menschen, die die höchste 
horizontale Belastung durch den CO2-
Preis tragen, am stärksten von der För-
derung profitieren. Solange die Wohl-
fahrtsgewinne durch eine Reduktion der 
horizontalen Verteilungsungleichheit die 
Effizienzverluste der Förderung überstei-
gen, lohnt sich somit aus wohlfahrtsöko-
nomischer Sicht eine Kombination beider 
Instrumente. 

4.3  Bestandsschutz durch Politikmix 
mit Investitionsabgabe 

Der zentrale Vorteil der CO2-Bepreisung, 
jede Tonne ausgestoßenen Kohlenstoffdi-
oxid mit demselben Preis und damit ei-
nem einheitlichen Vermeidungsanreiz zu 
versehen, kann im Gebäudesektor auf-
grund langfristiger Investitionszyklen bei 
der Heiztechnik negative Auswirkungen 
auf die gesellschaftliche Akzeptanz ha-
ben. 

Steigt der CO2-Preis auf ein zur Zielerrei-
chung benötigtes Niveau, wirkt dies als 
nachträglicher Schock auf in der Vergan-
genheit aus individueller Kostenperspek-
tive rational getroffene Investitionsent-
scheidungen. Insbesondere einkom-
mens- und kreditbeschränkte Haushalte, 
deren fossile Heizung noch nicht abge-
schrieben ist, wären dann aufgrund ei-
nes fossilen „Lock-In” gezwungen, höhe-
re Kosten im Betrieb der Heizung in Kauf 
zu nehmen, da sie nicht ohne weiteres 
vorzeitig auf eine regenerative Technolo-
gie umsteigen können. Um diesem Effekt 
Rechnung zu tragen, könnte der bisher 
diskutierte Politikmix um das Instrument 
einer „Investitionsabgabe“ ergänzt wer-
den, die eine Differenzierung zwischen 
Bestand und Neuanschaffungen von 
langlebigen fossilen Konsumgütern (z.B. 
Heizungen oder PKWs) ermöglicht.  

Bei Neuanschaffung einer fossilen Hei-
zung würde eine einmalige, beim Kauf 
fällige Investitionsabgabe ähnliche Anrei-
ze schaffen wie ein klassischer, ver-
brauchsbasierter CO2-Preis. Die Investiti-
onsabgabe fungiert dabei als „vorgela-
gerter” CO2-Preis und orientiert sich am 
durchschnittlichen Emissionsausstoß der 
Heizung über ihre erwartete Lebensdau-
er. Ein konstanter CO2-Preis von 200 
Euro pro Tonne wäre im Durchschnitt 
äquivalent zu einem einmaligen Auf-
schlag auf den Marktpreis einer neuen 
Gastherme von knapp 15.000 Euro.8 Im 
Gegenzug entfällt dann der fortlaufende, 
vom Verbrauch abhängende CO2-Preis. 
Dieser Ansatz hätte verschiedene Vortei-
le sowohl für den Bestand als auch für 
Neuanschaffungen. Erstens erhöht eine 
einmalige, hohe Abgabe die Salienz der 
Investitionsabgabe im Vergleich zu ei-
nem CO2-Preis. Individuen, die zukünftige 
Kosten eines fortlaufenden CO2-Preises 
bei ihrer Kaufentscheidung nicht ausrei-
chend Rechnung tragen würden (d.h. hy-
perbolisch diskontieren), werden von ei-
ner bei Kauf fälligen Abgabe effektiver 
gelenkt. Zweitens reduziert sich die Ent-
scheidungsunsicherheit, da zukünftige 
Schwankungen des CO2-Preises nicht be-
rücksichtigt werden müssen. Drittens be-
steht bei Verzicht auf einen verbrauchs-
basierten CO2-Preis nicht länger das Risi-

8 Die Investitionsabgabe in Höhe von 15.000 Euro basiert auf den Annahmen eines realen (d.h. inflationsbereinigten) CO2-
Preises von 200 Euro, einer erwarteten Lebensdauer der Gastherme von 20 Jahren und einem jährlichen Gasverbrauch von 
17.500 kWh. 
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ko, dass Nutzende von Heizungen im Be-
stand Klimapolitik als Bestrafung für ver-
gangene, unter anderen Rahmenbedin-
gungen getroffene Entscheidungen 
wahrnehmen. 

Damit jedoch auch bei einer vorgelager-
ten Investitionsabgabe eine Erreichung 
der Emissionsziele und Klimaneutralität 
sichergestellt ist, ist eine Kombination 
mit Förderprogrammen und ordnungs-
rechtlichen Vorgaben nötig, die Emissio-
nen im Bestand adressieren. Förderpro-
gramme würden je nach Umfang einen 
Anreiz schaffen, auch vor Lebensende 

der bestehenden fossilen Heizung zu de-
karbonisieren. Gleichzeitig können sie 
Kreditmarktbeschränkungen von illiqui-
den Haushalten entgegenwirken. Ord-
nungsrecht würde in diesem Mix verhin-
dern, dass der fossile Bestand unbe-
grenzt weiter genutzt wird. So wäre es 
denkbar, für bereits (technisch) abge-
schriebene Geräte eine jährliche Abgabe 
zu erheben, die sich sukzessive mit dem 
Alter der Heizung erhöht. Im Gegensatz 
zum regulären CO2-Preis würde der Be-
stand somit erst nach der bei der Investi-
tionsentscheidung veranschlagten Nut-
zungsdauer bepreist. 
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Zur Erreichung der deutschen und inter-
national vereinbarten Emissionsziele ste-
hen drei wirtschaftspolitische Leitkon-
zepte zur Verfügung: 1) eine Bepreisung 
basierend auf den gesellschaftlichen 
Kosten des CO2-Ausstoßes, 2) finanzielle 
Zuwendungen durch Förderprogramme, 
Preissubventionen und zinsvergünstigte 
Investitionsdarlehen und 3) ordnungs-
rechtliche Vorgaben über die Nutzungs-
dauer und Intensitätsstandards für fossi-
le Technologien im Bestand sowie Richt-
linien für die Neuanschaffung. 

Die Leitkonzepte unterscheiden sich fun-
damental hinsichtlich ihrer (Kosten-)Ef-
fizienz, Verteilungswirkung und zu erwar-
tenden gesellschaftlichen Akzeptanz. Da-
bei spielen auch die Charakteristika der 
zu regulierenden Sektoren eine entschei-
dende Rolle, wie die enorme (horizonta-
le) Heterogenität in den Transformati-
onskosten der Wärmewende zeigt. Wäh-
rend die CO2-Bepreisung aus Gesamtkos-
tenperspektive den alternativen Instru-
menten überlegen ist, profitieren Förder-
programme von einer verhältnismäßig 
hohen öffentlichen Akzeptanz. Diese 
kann jedoch auch sinken, wenn Förde-
rungen in dem zur Zielerreichung nöti-
gen Umfang auch entsprechend spürba-
re Steueranpassungen oder Neuver-
schuldung erforderlich machen (Kalkuhl 
et al. 2025). Ohne eine bewusste und ge-

zielt auf das jeweils angewandte klima-
politische Paradigma abgestimmte Kom-
pensation und Entlastung bei Transfor-
mationskosten für besonders stark be-
troffene oder kreditbeschränkte Haus-
halte, weisen vor allem ordnungsrechtli-
che Eingriffe und die CO2-Bepreisung ne-
gative Verteilungseffekte auf. 

Für den Erfolg der Klimapolitik vor dem 
Hintergrund komplexer Heterogenitäten 
ist ein gezielter Instrumentenmix aus 
dem Gesamtspektrum dieser Leitkonzep-
te erforderlich. Dabei müssen alle Instru-
mente bewusst aufeinander abgestimmt 
und vor dem Hintergrund kumulativer 
Emissionsvermeidung kalibriert werden. 
Bei einem Flickenteppich aus unkoordi-
nierten Einzelmaßnahmen besteht die 
Gefahr einer Zielverfehlung und übermä-
ßigen Belastung von privaten Haushal-
ten und Unternehmen. So sind ord-
nungsrechtliche Vorgaben über die Rest-
laufzeit fossiler Technologien aus Klima-
sicht unwirksam, wenn die entsprechen-
den Emissionen bereits zuvor als Reakti-
on auf den CO2-Preis oder Förderpro-
gramme eingespart werden. Zudem soll-
ten neuartige und bisher kaum diskutier-
te Ansätze wie eine vorgelagerte Investi-
tionsabgabe oder gebäudespezifische 
Rückerstattung in Erwägung gezogen 
werden.  

5. FAZIT
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